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RS OGH 1963/2/12 8Ob10/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1963

Norm

ABGB §480

ABGB §847

Rechtssatz

Die Grunddienstbarkeit erlischt auch ohne bücherliche Eintragung hinsichtlich einer Liegenschaft, wenn die von der

Dienstbarkeit betro7ene Grund8äche bei einer Grenzregulierung zum Nachbargrundstück dazugeschlagen wird, das

im Grundbuch ebenfalls als dienendes Gut aufscheint, selbst wenn der Dienstbarkeitsberechtigte der

Grenzneufestsetzung nicht beigezogen wurde; der Berechtigte darf fürderhin vom belasteten Eigentümer errichteten

Hindernissen nicht mehr auf die freigewordene Liegenschaft ausweichen ( Mehrheitsbeschluß ).
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